
für 

Künstler*innen 

Checkliste 

Urheberrecht 

Urheberrechtlich erlaubte & unerlaubte 

künstlerische Verwendung von fremdem  

(Text-)Material, Ideen, Fabeln uvm. 



Kann ich Texte in meinem Theaterstück  

oder in einem Buch zitieren?  

Beispiele der urheberrechtlich erlaubten und unerlaubten Verwendung von Textzitaten  

Häufig deckt sich das, was wir gemeinhin als Zitat bezeichnen, nicht mit dem rechtlichen Zitat nach dem 

Urheberrechtsgesetz. Das Urheberrechtsgesetz erlaubt es, unter bestimmten Bedingungen fremde Textteile aus 

anderen Werken in den eigenen künstlerischen Arbeiten  

als Zitat zu verwenden, ohne betroffene Urheber*innen um Erlaubnis dafür zu bitten und ohne dafür zu zahlen. 

Nachfolgende Beispiele aus der Rechtsprechung zeigen rechtlich erlaubte und unerlaubte Zitate. 

Link  

zum Fall 

Was war geschehen? 

Ein Regisseur hatte für das Stück αKinski ς Wie ein Tier im Zooά Klaus zahlreiche, teilweise abgewandelte Texte 

aus den von Klaus Kinski verfassten Büchern αJesus Christus Erlöserά und αIch brauche LiebeάΣ der Sammlung 

von ihm verfasster Gedichte αFieberά sowie aus Interviews übernommen und in großem Umfang, teils leicht 

verändert, verwendet. Dabei machte er sie nicht als fremde Texte kenntlich und verwob sie mit anderen 

Bestandteilen des Stücks. Nach Ansicht des OLG Köln erfolgte hierdurch eine Verletzung von ausschließlichen 

Verwertungsrechten der Kinski Erben, weil die Übernahmen nicht vom Zitatrecht gedeckt waren. 

Klaus Kinski  

ς Urteil des OLG Köln zur  

Verwendung von Zitaten  

in einem Theaterstück  

https://www.kanzlei.biz/31-07-2009-lg-koeln-6-u-52-09/


 

fehlende Funktion eines  

αBelegstellen-Zitatsά 

ein Zitat ist αim Grundsatz nur zulässig [ist], wenn es 

als Belegstelle oder Erörterungs- grundlage für 

selbständige Ausführungen des Zitierenden 

erscheintά Das OLG Köln führte dazu aus, dass es 

nicht ausreicht, wenn die Zitate in einer bloß 

äußerlichen, zusammenhanglosen Weise eingefügt 

und angehängt werdenά  

Fehlende Geringfügigkeit der vorgenommenen 

Veränderungen 

Das OLG Köln führt aus, dass im Rahmen des 

Zitatrechts nach § 51 UrhG allenfalls minimal 

notwendige (redaktionelle) Anpassungen zulässig 

sind, etwa für die Grammatik oder die Satzstellung.  

Die vom Regisseur vorgenommenen Abwandlungen 

gingen aber weit über solche Kleinigkeiten hinaus.  

Besser: 

 
Die übernommenen Interviewzitate hätten nur in 

grammatikalisch oder stilistisch minimal 

notwendigem Umfang verändert werden dürfen (z. 

B. Angleichung an den Satzbau, Anpassung an die 

Bühnenform, Zitat in direkter Rede statt in 

indirekter Rede), ohne ihren ursprünglichen Gehalt 

und Wortlaut zu verfälschen. Umfangreiche 

Umarbeitungen oder darüberhinausgehende 

Bearbeitungen wären zu vermeiden gewesen. 

Besser: 

 
Die übernommene Passage hätte als Belegstelle, 

Erörterungsgrundlage oder zur Auseinander -

setzung mit Kinskis Aussagen dienen müssen. Das 

bedeutet, die Zitate hätten in einen Zusammenhang 

gestellt werden müssen, in dem sich das Stück 

argumentativ, kritisch, interpretatorisch oder 

künstlerisch mit ihnen auseinandersetzt, 

beispielsweise durch szenische Diskussion, Kontrast 

mit anderen Inhalten oder Reflexion durch die 

Figuren. 

 

Besser: 

Die übernommenen Interviewpassagen hätten im 

Theaterstück deutlich als wörtliche oder 

sinngemäße Zitate von Klaus Kinski gekennzeichnet 

werden müssen, beispielsweise durch explizite 

Hinweise im Programmheft, im Text selbst oder 

durch Gestaltungsmittel auf der Bühne, sodass das 

Publikum erkennen kann, dass diese Passagen aus 

einer fremden Quelle stammen und nicht Teil der 

ursprünglichen kreativen Arbeit des Theaters sind. 

Erkenntnisse 

fehlende Kennzeichnung als fremder Text 

Das OLG Köln führt aus αes gehört zum Wesen des 

Zitats, dass es nicht un -unterscheidbar in das 

zitierende Werk integriert, sondern als fremd 

ersichtlich gemacht wirdά 



 

Link  

zum Fall 

 

Was war geschehen? 

Heiner Müller verfasste das Theaterstück αGermania 3 Gespenster am toten MannάΣ in dem er αdie politische 

und moralische Haltung sowie die Intention und Wirkungsgeschichteά von Bertolt Brecht thematisiertάΦ (vgl. 

Randziffer 31 im Beschluss) Dafür verwendete er Textstellen aus Brechts αLeben des Galileiά (die sogenannte αParabel des 

kleinen Mönchsάύ und aus αCoriolanά gezielt in der Szene αMassnahme мфрсάΦ Die zitierten Passagen sind im 

Stücktext jeweils kursiv hervorgehoben und damit als übernommene αFremdtexteά erkennbar, dabei aber direkt 

in den Dialog des Stücks eingebettet und verschränkt mit eigenen Textteilen von Müller (Vgl. Randziffer 32 im Beschluss), 

ohne dass eine textliche Auseinandersetzung mit den zitierten Stellen (im Sinne der vorgenannten 

Belegfunktion) erfolgt. Auch hier sah das Gericht die Belegfunktion als nicht erfüllt an. Die Erben von Brecht 

sahen darin eine unerlaubte Verwendung von Brechts Werken und damit eine Urheberrechtsverletzung.  

Germania 3 ς Beschluss des  

Bundesverfassungsgerichts 

(BVerfG) zur Verwendung von  

Zitaten in einem Theaterstück  

Erkenntnisse 

Künstlerischer Ausdruck als Erweiterung des Zitatzwecks 

Da das Theaterstück von Müller ein Kunstwerk ist, gebietet die durch Art 5 Abs 3 S 1 des Grundhesetzes (GG) 

gewährte Kunstfreiheit eine kunstspezifische Betrachtung der Verwendung fremden Materials. Diese 

kunstspezifische Betrachtung führt zu einer Erweiterung des üblichen Zitatzwecks. Das heißt, Heiner Müller 

muss mit den Textzitaten von Bertholt Brecht nicht die üblichen Belegfunktion des Zitatrechts erfüllen, damit 

die Verwendung durch § 51 UrhG erlaubt wird. Er darf die nötige innere Verbindung zwischen zitierten Stellen 

und den eigenen Gedanken demonstrieren, indem er die Zitate als Mittel künstlerischen Ausdrucks und 

künstlerischer Gestaltung des Zitierenden einsetzt. (vgl. Randziffer 27 im Beschluss) 

Worin ist Müllers künstlerischer Ausdruck zu sehen? 

Das BVerfG interpretiert die von Müller eingesetzte Collage- und Montagetechnik als Stilmittel und vor allem die 

Art des Einsatzes dieses Stilmittels als eigenen künstlerischen Ausdruck Müllers. Über die ausgewählten fremden 

Themen und Texte tritt der künstlerische Ausdruck Müllers zu tage, da er mit dieser Auswahl zugleich 

Geschichte, Kolorit und Rezeption sowie ihren politischen Hintergrund des femden Materials in seinem eigenen 

Werk zu einem neuen Ganzen einfügt. Nach dem BverfG ist die künstlerische Verarbeitung fremder Texte eben 

nicht auf eine kritische Erörterung der darin enthaltenen Aussage beschränkt (Belegfunktion), sondern kann sich 

in verschiedenen Formen vollziehen, die der Künstler nach seinen ästhetischen Vorstellungen auswählt. Für die 

Zulässigkeit von Zitaten im Rahmen eines Kunstwerks ist also maßgeblich, ob die Zitate eine Funktion in 

der künstlerische Gestaltung und Intention des eigenen Werks erfüllen und damit als integraler Bestandteil 

einer eigenständigen künstlerischen Aussage erscheinen. 

Hier geht es Müller darum, Brecht selbst als Person der Zeit- und Geistesgeschichte kritisch zu würdigen. Müllers 

künstlerischer Ausdruck besteht darin, diesen darin in Form der Zitate selbst zu Wort kommen zu lassen (Vgl. 

dazu insgesamt Randziffer 32 im Beschluss). Die Zitate haben damit die Funktion, Brechts Geschichte, Kolorit 

und Rezeption sowie politischen Hintergrund zu transportieren und diesen abwesenden gewissermaßen zu 

repräsentieren.  

https://lexetius.com/2000,1056


 

Link  

zum Fall 

 

Was war geschehen? 

Ein Buchautor (pensonierter Direktor des Amtsgerichts Eisenhüttenstadt) veröffentlichte ein Buch mit dem Titel 

αBlühende LandschaftenάΣ in dem er seine beruflichen Erfahrungen beschreibt. Er nutzte darin mehrere Artikel 

und Lichtbilder aus einer regionalen ZeitungάΣ ohne hierfür die Nutzungserlaubnis einzuholen. Die Texte und 

Bilder arbeitete er zum Teil in den Fließtext ein und fügte Sie in einem dokumentatorischen Abschnitt des 

Buches als Kopien ein. Die Herausgeberin der Zeitung sah sich hierdurch in ihren Urheberrechten verletzt. 

Blühende Landschaften ς Urteil 

des Bundesgerichtshofes (BGH) zur 

Verwendung von Zeitungsartikel in 

einem Buch 

 

 

 

Besser: 

Um ein Zitatrecht zu begründen, hätte der Autor 

jeden Artikel oder jedes Bild gezielt in eine eigene 

Auseinandersetzung einbinden müssen. 

Beispielsweise hätte er in seinem Buch ausführlich 

Bezug darauf nehmen, die Aussagen analysieren 

oder kommentieren und so den Belegcharakter 

oder die Erörterungsgrundlage für seine eigenen 

Gedanken verdeutlichen können  

fehlende hinreichende αinnere Verbindungά 

zwischen zitiertem Werk und eigenem Text 

Der BGH stellt klar, dass bei einem Zitat im Sinne 

von § 51 Satz 2 Nr. 2 UrhG eine innere Verbindung 

zwischen dem fremden Werk und den eigenen 

Gedanken oder Überlegungen des Zitierenden 

bestehen muss. Hier fehlte eine echte gedankliche 

Auseinandersetzung: Die Artikel und Lichtbilder 

wurden teils nur aneinandergereiht oder bloß 

verfremdet eingebunden, ohne dass erkennbar 

eigene Argumentation, Wertung oder künstlerische 

Gestaltung das Zitat notwendig machte. Es genügt 

aber nicht, wenn die Verwendung des fremden 

Werkes nur zum Ziel hat, sich selbst eigene 

Ausführungen zu ersparen. (Vgl. Randziffer 16 im Urteil) 

Erkenntnisse 

fehlende hinreichende αinnere Verbindungά 

zwischen zitiertem Werk und eigenem Text 

Der BGH stellt klar, dass bei einem Zitat im Sinne 

von § 51 Satz 2 Nr. 2 UrhG eine innere Verbindung 

zwischen dem fremden Werk und den eigenen 

Gedanken oder Überlegungen des Zitierenden 

bestehen muss. Hier fehlte eine echte gedankliche 

Auseinandersetzung: Die Artikel und Lichtbilder 

wurden teils nur aneinandergereiht oder bloß 

verfremdet eingebunden, ohne dass erkennbar 

eigene Argumentation, Wertung oder künstlerische 

Gestaltung das Zitat notwendig machte. Es genügt 

aber nicht, wenn die Verwendung des fremden 

Werkes nur zum Ziel hat, sich selbst eigene 

Ausführungen zu ersparen. (Vgl. Randziffer 16 im Urteil) 

Besser: 

Wer sich auf eine kunstspezifische Betrachtung im 

Zitierrecht nach § 51 UrhG berufen möchte, müsste 

die fremden Beiträge so in ein eigenes 

künstlerisches Gesamtkonzept integrieren, dass ein 

individueller, freier Gestaltungswille erkennbar wird. 

Dazu gehören zum Beispiel verfremdete 

Zusammenhänge, eigene künstlerische 

Interpretationen oder kreative Verknüpfungen, die 

das Fremdmaterial nicht nur dokumentieren, 

sondern in einem neu geschaffenen Werk aufgehen 

lassen.  

https://lexetius.com/2011,7431


 

 

Was war geschehen? 

Der Beklagte, ein Professor an einer Münchner Universität, verwendete in seiner Stochastik-Vorlesung sowie in 

den zugehörigen Vorlesungsskripten Texte von Karl Valentin, insbesondere αDer ängstliche Hausverkäuferά und 

αDie Zukunft war früher auch besserάΦ Die Valentin-Texte wurden sowohl im mündlichen Vortrag vorgetragen 

als auch in die Skripte übernommen, die den Studierenden nach der Vorlesung online zum Download oder als 

Kopie zur Verfügung standen. Die Rechteinhaberin von Karl Valentins Werken (Klägerin) sah darin eine 

Urheberrechtsverletzung, weil keine Erlaubnis für diese Nutzung vorlag, und klagte gegen den Professor auf 

Unterlassung sowie Schadensersatz. 

Karl Valentin ς Urteil des LG  

München zur Verwendung von  

Zitaten in einem  

Vorlesungsmanuskript  

 

 

Erkenntnisse 

Erweiterte Auslegung auch in der Wissenschaft: Das LG vertritt hier die Ansicht, dass die Berücksichtigung der 

grundgesetzlich gewährten Kunstfreiheit im Rahmen der Auslegung des Zitatrechts, die das 

Bundesverfassungsgericht (vgl. Germania 3 Urteil) im Hinblick auf Zitate in Kunstwerken entwickelt hat, in 

entsprechender Weise auch für Zitare in Wissenschaft und Lehre angewendet werden müsste. Auch die Freiheit 

der Wissenschaft ist grundgesetzlich gewährleistet und gebietet daher ebenso eine Berücksichtigung im 

Rahmen einer erweiterten Auslegung des Zitatrechts.  

Das Gericht sieht in diesem Sinn im Werk von Karl Valentin αeine kaum erschöpfliche Quelle 

alltagsphilosophischer BetrachtungenάΣ die αgerade wegen ihrer vordergründigen Skurrilität - oft ώΧϐ als 

plastische und anschauliche Beispiele [für Stochastik] besonders geeignet sind.ά Damit sind die verwendeten 

Zitate geeignet, den Zweck der Forschung zu erfüllen, und innerhalb dieser Zweckerreichung auch 

verhältnismäßig, wenn sich die Wiedergabe der Zitate auf die gedruckten und verteilten Vorlesungsskripten 

beschränkt. 

Link  

zum Fall 

Loriot ς Urteil des LG Braun-

schweig zur Verwendung einer 

Vielzahl von Loriot-Zitaten in einer 

Loriot-Biografie  

Was war geschehen? 

Der Beklagte, ein Professor an einer Münchner Universität, verwendete in seiner Stochastik-Vorlesung sowie in 

den zugehörigen Vorlesungsskripten Texte von Karl Valentin, insbesondere αDer ängstliche Hausverkäuferά und 

αDie Zukunft war früher auch besserάΦ Die Valentin-Texte wurden sowohl im mündlichen Vortrag vorgetragen 

als auch in die Skripte übernommen, die den Studierenden nach der Vorlesung online zum Download oder als 

Kopie zur Verfügung standen. Die Rechteinhaberin von Karl Valentins Werken (Klägerin) sah darin eine 

Urheberrechtsverletzung, weil keine Erlaubnis für diese Nutzung vorlag, und klagte gegen den Professor auf 

Unterlassung sowie Schadensersatz. 

https://voris.wolterskluwer-online.de/browse/document/e9d7a5b9-6ff7-3ccd-8e5a-43101a51406e


 

Weitestgehend fehlende Zitatzwecke 

Bei der Prüfung des Zitatrechts für jede schutzfähige Passage stellte das Gericht in den meisten Fällen fest, dass 

es jeweils an der Erfüllung eines Zitatzwecks mangelte. Weder der grundsätzlich notwendige Zitatzweck der 

Beleg- oder Erörterungsfunktion lag vor, noch das im Sinne einer erweiterten Auslegung des Zitatrechts 

erforderliche Mittel künstlerischen Ausdrucks sah das Gericht als gegeben an.  

In vielen Fällen sah das Gericht schon keinen inneren Zusammenhang: Die Zitate dienten eher der 

Ausschmückung oder Unterhaltung und waren für die Argumentation des Autors weder nötig noch eingebettet. 

An anderen Stellen dienten die Zitate der bloßen Wiedergabe von Loriots Worten, ohne dass die zitierende 

Person diese analysiert, kommentiert oder auf andere Weise Bezug dazu genommen hatte. 

Häufig wurde klar, dass nicht zitierten Passagen die Nebensache waren, sondern das zitierende Hauptwerk. 

Schließlich erfüllt auch eine illustrierende oder auflockernde αTextunterbrechungά nicht den vom Zitatrecht 

geforderten Zitatzweck, da allein αAuflockerungά oder αErheiterungά keinen Zitatzweck erfüllt. 

Erkenntnisse 

Urheberrechtliche Schutzfähigkeit von einzelnen Passagen 

Ein Recht zum Zitieren benötigt man nur, wenn das Zierte selbst ein geschütztes Werk ist (zur Schutzfähigkeit 

unten unter § 3). Genießt das Zitierte selbst überhaupt keinen urheberrechtlichen Schutz, kann man es (nahezu) 

ohne Bedenken in die eigene Arbeit oder ins eigene Werk integrieren - nahezu bedenkenlos, da es in manchen 

Fällen notwendig ist, andere Schutzrechte wie Marken-, Design- und oder Persönlichkeitsrechte zu bedenken, 

selbst wenn kein Urheberrecht am fremden Material besteht.  

Das LG bejahte einen urheberrechtlichen Schutz stets, wenn die Passage entweder in ihrer Darstellungsform 

oder wegen ihres Inhaltes eine persönliche geistige Schöpfung im Sinne des § 2 Abs. 2 UrhG darstellte und damit 

Werkcharakter hatte. Das traf auf Passagen zu, die z.B. αmit sprachlich hintergründigem, individuellem Humor 

eine gewisse Gestaltungshöhe erreichtenά oder in stilistischer Form Gedanken verknüpften (z.B. αaltväterliche 

Kasernenbauten und die mütterliche BrustάύΦ Bei anderen Passagen, die z.B. nur kurze Äußerungen oder 

Aussagen enhielten, lediglich Alltägliches wiedergaben und/oder dabei keine sprachlichen Besonderheiten 

aufwiesen, urteilte das Landgericht, dass die nötige Schöpfungshöhe fehlte (z.B. αDas war das Ende der Kindheit. 

Das war das Ende des Lebens ς vielleicht.άύΦ 

Weitestgehend fehlende Zitatzwecke 

vereinzelt gelang es der zitierenden Person, das Zitat zum Zwecke einer zeit- und kulturgeschichtlichen 

Einordnung zu verwenden oder, um die Haltung von Loriot zu Ereignissen oder Personen zu verdeutlichen. So 

z.B. soll das Zitat "den Respekt vor der rechteckigen weißen Fläche mitgegeben hat und damit das Augenmaß 

für die Proportionen unseres Lebens." Loriots Einstellung zum Zeichnen belegen.  

Im Fall von diesem  und wenigen anderen Zitaten sah das Gericht die Beleg- oder Erörterungsfunktion als erfüllt 

an.  



Kann eine Idee, eine Fabel, Biografie etc. einer 

anderen Person übernommen werden, ohne  

dass man die Urheber*innen um Erlaubnis bittet?  

Beispiele der urheberrechtlich erlaubten und unerlaubten Verwendung Idee, Storyline, Biografie, Fabel  

Das Urheberrechtsgesetz schützt nicht alles, was künstlerisch entsteht. Dies hat auch seinesn Grudn darin, dass 

die Kunst vom Grundgedanken frei sein soll und sich weiterentickln soll. Eine Verwendungserlaubnis von den 

Urheber*innen braucht man aber natürlich nur, wenn man Material verwenden will, das urhberrechtlich 

geschützt ist. Die Schwierigkeit bei der Suche nach einer Antwort auf die Eingangsfrage hier liegt also darin, zu 

ermitteln, was urheberrechtlich geschützt ist (ein Werk im Sinne des Urheberrechtsgesetzes also) und die 

Verwendung dann so gestalten, dass der Schutzbereich nicht betroffen wird.  

Was also ist urheberrechtlich geschützt: geschüzt ist nicht alles, was nach einem gemeinhin schützenswert 

erscheint. Z.B. eine Idee ist in der Regel nicht geschützt. Auch in der Regel ungeschützt sind Fabeln oder 

Biographien. Umgekehrt ist nur das geschützt, was sehr konkret ausformuliert ist (z.B. die konkrete 

Ausformulierung einer Idee) und das, was eine persönlich geistige Schöpfung verkörpert, z.B. eine in grundzügen 

biografische Erzählung, die aber in über Biografiedaten hinausgehende schöpferische Narration eingebettet ist.   

Was war geschehen? 

Der Autor eines Buchs, das in dokumentarischer Form biografische und gesellschaftliche Ereignisse im 

kriminellen Milleu aufgreift, sah in der Aufführung des Theaterstücks αAmirά seine Urheberrechte verletzt, da das 

Stück inhaltlich weite Teile seines Buchs, Films und seiner unveröffentlichten dramaturgischen Bearbeitung und 

unveröffentlichte Fassung. Das Theater hatte zunächst an einer Umarbeitung des Buchs für die Stückfassung 

gearbeitet, jedoch später ein völlig eigenständiges Bühnenstück entwickelt. 

Amir - Urteil des LG Berlin  - 16 0 

198/19 ς zur Buchvorlage für ein 

Bühnenstück  

Erkenntnisse 

fehlende unfreie Bearbeitung im Sinne von § 23 UrhG 

Das Gericht stellt fest, dass das Theater mit αAmirά keine urheberrechtlich geschützten Teile des Buches, des 

Films, Buches oder der unveröffentlichten Stückfassung des Autors übernommen oder in einer Weise verändert 

hat, die als αUmgestaltungά des Originalwerks anzusehen wäre. Bei den übernommenen Aspekten (Thema, 

gesellschaftliches Milleu etc.) handelt es sich nach Auffassung des Gerichts nur um schutzunfähige Merkmale, 

die als Alltagsstoff oder allgemein bekanntes Geschehen keinen urheberrechtlichen Schutz genießen. 



 

Ehemalige freie Benutzung nach § 24 UrhG  

Die Vorschrift der erlaubten freien Benutzung nach § 24 UrhG ist inzwischen aufgehoben worden. Inzwischen 

regeln der § 23 Abs. 1 Satz 2 und der neue § 51a UrhG Fälle von freien Benutzungen, wenn und soweit die 

jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind (hinreichender Abstand bzw. Benutzung zu den Zwecken der Karikatur, 

Parodie oder des Pastiches).  

Die freie Benutzung nach § 24 UrhG setzte voraus, dass das ältere Werk zwar erkennbar war, im neuen Werk 

jedoch derart verblasste, dass es nicht mehr urheberrechtlich relevant durchschimmerte. Das LG bejahte diesen 

αÜbergang in den Hintergrundά des Originalwerks auf Basis folgender Argumente: 

¶ Andere Werkgattungen 

Das Originalwerk ist ein dokumentarisches bzw. sachbuchähnliches Werk. Das neue Werk αAmirά 

hingegen ist ein Bühnenstück mit fiktivem Charakter. Durch diese unterschiedliche Gattung erhält 

das neue Werk eine eigenständige künstlerische Form und rückt das Dokumentarische in den 

Hintergrund.  

¶ Keine Übernahme der Gesamtgeschichte 

Zwar thematisiert αAmirά ebenfalls eine kriminelle Laufbahn in Berlin-Neukölln, doch folgt es einer 

gänzlich anderen Dramaturgie. Das Gericht betont, dass der Stoff als solcher (arabischstämmige 

Familie, Duldungsstatus etc.) nicht eigentümlich und daher nicht schutzfähig ist. Schutzfähig wären 

nur die konkrete Anordnung und Ausgestaltung der Handlung. Diese findet sich in αAmirά jedoch 

nicht oder nur in unwesentlichen Überschneidungen, sodass das αOriginalwerk nur schwach 

durchschimmertάΦ  

¶ Fiktive Liebesgeschichte vs. dokumentarischer Ansatz 

Das Gericht hebt hervor, dass αAmirά eine Liebesgeschichte mit der Figur αHannahά ins Zentrum 

stellt. Dieser rein fiktionale Schwerpunkt unterscheidet sich erheblich von der dokumentarischen 

Begleitung und realen Biografie im Buch oder Film des Antragstellers. Dadurch löst sich das 

Theaterstück deutlich vom Original. 


